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Anlage 9: Abgrabungsbereiche im Münsterland – Darstellungskonzept 

Nach der Vorgabe des Landesentwicklungsplans erfolgt die Sicherung der Roh-
stoffversorgung mit nichtenergetischen Rohstoffen in Regionalplänen durch die Fest-
legung von Bereichen für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Boden-
schätze (Abgrabungsbereiche) als Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsge-
bieten. Das bedeutet, innerhalb dieser Bereiche hat die Rohstoffgewinnung Vorrang 
vor konkurrierenden Nutzungen. Außerhalb aber ist eine Abgrabung bis auf in den 
textlichen Darstellungen definierte Ausnahmen nicht mit den Zielen der Raumord-
nung vereinbar. Um diese Ausschlusswirkung erzeugen zu können, bedarf es eines 
gesamträumlichen Darstellungskonzepts, welches sich in drei aufeinander folgende 
Stufen untergliedern lässt. 

In der 1. Stufe werden diejenigen Bereiche ermittelt, die für die Sicherung der Roh-
stoffversorgung nicht zur Verfügung stehen. Dabei wird zwischen harten und weichen 
Tabuzonen unterschieden. Nach dem Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen (Urteil 
vom 01.07.2013 - 2 D 46/12.NE) sind harte Tabuzonen Bereiche, die für die beab-
sichtigte Nutzung nicht zur Verfügung stehen, da auf unabsehbare Zeit rechtliche 
oder tatsächliche Hindernisse im Weg stehen. Auch weiche Tabuzonen werden vor-
ab aus dem Planungsprozess ausgeschieden. Dies geschieht aber als Ergebnis ei-
nes Abwägungsprozesses aufgrund von planerischen Erwägungen. 

Aus den nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen verbleibenden Flächen 
werden dann in der 2. Stufe des Planungsprozesses anhand weiterer Kriterien die 
Abgrabungsbereiche festgelegt. 

Abschließend wird in der 3.Stufe geprüft ob die ermittelten Abgrabungsbereiche der 
Sicherung der Rohstoffversorgung substantiell Raum geben. 
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Dokumentation des Planungsprozesses 

• 1. Stufe : Harte und weiche Tabuzonen 

Harte Tabuzonen 

Nicht geeignete Flächen, da auf unabsehbare Zeit rechtliche oder tatsächliche Hin-
dernisse im Weg stehen. 

Kriterium Grundlage der Wertung 
Gründe 

für die Wertung 

Kein  
Rohstoffvorkommen 

Lockergesteinsrohstoffe:  
Rohstoffkarte 

Festgesteinsrohstoffe: Ent-
wurf einer Rohstoffkarte, In-
formationen aus Unterneh-
merbefragung und Beteili-
gungsverfahren 

Flächen stehen aus tatsäch-
lichen Gründen auf unab-
sehbare Zeit nicht zur Ver-
fügung 

Vorhandene  
Siedlungsflächen 

Raumordnungskataster Flächen stehen aus tatsäch-
lichen Gründen auf unab-
sehbare Zeit nicht zur Ver-
fügung 

Flächen des Frei-
raums, die zweckge-
bunden genutzt wer-
den 

Raumordnungskataster Flächen stehen aus tatsäch-
lichen Gründen auf unab-
sehbare Zeit nicht zur Ver-
fügung 

 
Bemerkung: 

Eine Nutzung vorhandener Siedlungsflächen und von Flächen im Freiraum, die 
zweckgebunden genutzt werden, zu Abgrabungszwecken setzt den Abriss von Sied-
lungen bzw. die Beseitigung baulicher Anlagen für zweckgebundene Nutzungen im 
Freiraum voraus. Dies wäre mit unabsehbaren finanziellen und sozialen Folgen ver-
bunden, die eine Nutzung der betreffenden Flächenkategorien für Abgrabungszwe-
cken ausgeschlossen erscheinen lassen. Aus diesem Grund werden diese Bereiche 
hier als harte Tabuzonen dargestellt.  

Selbst wenn man diese Zonen wegen der theoretisch möglichen Nutzung für den 
Rohstoffabbau als weiche Tabuzonen betrachtet, hätten die bisherigen Nutzungen im 
Abwägungsprozess Vorrang gegenüber den Belangen, die in den übrigen weichen 
Tabuzonen dem Rohstoffabbau entgegenstehen. Im Ergebnis würden sich die bishe-
rigen Nutzungen stets gegenüber dem Abgrabungsinteresse durchsetzen. Eine Nut-
zung für den Rohstoffabbau erscheint auch bei dieser Betrachtungsweise ausge-
schlossen. 
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Weiche Tabuzonen 

Flächen, die vorab als Ergebnis eines Abwägungsprozesses ausgeschieden werden 

Kriterium Grundlage der Wertung 
Gründe 

für die Wertung 

Natura 2000-Gebiete "Alle Veränderungen und Stö-
rungen, die zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung eines 
Natura 2000-Gebiets in sei-
nen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen füh-
ren können, sind unzulässig" 
(§ 33 BNatSchG) 

"Die für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige 
Behörde kann … Ausnahmen 
von dem Verbot … zulassen" 
(§ 33 BNatSchG) 

integriertes Projekt (§ 48 d 
LG NW)  

− Tabuzone, da Verbot im 
Fachgesetz 

− der Abwägung zugänglich, 
da Ausnahmeregelung 

− weiche Tabuzone, da die 
Voraussetzungen der 
Ausnahme nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
können 

NSG "Alle Handlungen, die zu ei-
ner Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des 
Naturschutzgebiets oder sei-
ner Bestandteile oder zu ei-
ner nachhaltigen Störung füh-
ren können, sind nach Maß-
gabe näherer Bestimmungen 
verboten" (§ 23 BNatSchG) 

"Von den Geboten und Ver-
boten … kann auf Antrag Be-
freiung gewährt werden" (§ 
67 BNatSchG) 

− Tabuzone, da Verbot im 
Fachgesetz 

− der Abwägung zugänglich, 
da Ausnahmeregelung 

− weiche Tabuzone, da die 
Voraussetzungen der 
Ausnahme nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
können 

Biotope 
gem. § 62 LG NW 

"Handlungen, die zu einer 
Zerstörung oder einer sonsti-
gen erheblichen Beeinträchti-
gung … führen können, sind 
verboten" (§ 30 BNatSchG) 

"Von den Geboten und Ver-
boten … kann auf Antrag Be-
freiung gewährt werden" (§ 
67 BNatSchG) 

− Tabuzone, da Verbot im 
Fachgesetz 

− der Abwägung zugänglich, 
da Ausnahmeregelung 

− -weiche Tabuzone, da die 
Voraussetzungen der 
Ausnahme nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
können 

Große zusammenhän-
gende  geschützte 
Landschaftsbestand-
teile (größer 10 ha) 

"Die Beseitigung des ge-
schützten Landschaftsbe-
standteils sowie alle Hand-
lungen, die zu einer Zerstö-

− Tabuzone, da Verbot im 
Fachgesetz 

− der Abwägung zugänglich, 
da Ausnahmeregelung 
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Kriterium Grundlage der Wertung 
Gründe 

für die Wertung 
rung, Beschädigung oder 
Veränderung des geschütz-
ten Landschaftsbestandteils 
führen können, sind nach 
Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten" (§ 29 
BNatSchG) 
"Die gesetzlich geschützten 
Landschaftsbestandteile dür-
fen nicht beschädigt oder be-
seitigt werden. Insbesondere 
ist es verboten, sie zu roden, 
abzubrennen oder mit chemi-
schen Mitteln zu zerstören" (§ 
47 LG NW) 

"Von den Geboten und Ver-
boten … kann auf Antrag Be-
freiung gewährt werden" (§ 
67 BNatSchG) 

− weiche Tabuzone, da die 
Voraussetzungen der 
Ausnahme nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
können 

Flächige Vorkommen 
planungsrelevanter  
Arten 

Zugriffsverbote für wild le-
bende Tiere der besonders 
geschützten Arten, der streng 
geschützten Arten, der euro-
päischen Vogelarten und der 
wild lebenden Pflanzen der 
besonders geschützten Arten 
(§ 44 BNatSchG) 

"Von den Geboten und Ver-
boten … kann auf Antrag Be-
freiung gewährt werden" (§ 
67 BNatSchG) 

− Tabuzone, da Verbot im 
Fachgesetz 

− der Abwägung zugänglich, 
da Ausnahmeregelung 

− weiche Tabuzone, da die 
Voraussetzungen der 
Ausnahme nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
können 

Überschwemmungs-
gebiete 

"In festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten ist 
untersagt: … das Vertiefen 
der Erdoberfläche (§ 78 
WHG) 

"Die zuständige Behörde 
kann Maßnahmen … zulas-
sen" (§ 78 WHG) 

− Tabuzone, da Verbot im 
Fachgesetz 

− der Abwägung zugänglich, 
da Ausnahmeregelung 

− weiche Tabuzone, da die 
Voraussetzungen der 
Ausnahme nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
können 

 
 
 

Wasserschutzgebiete In Wasserschutzgebieten 
können "bestimmte Handlun-
gen verboten werden". (In 

− Tabuzone, da Verbot im 
Fachgesetz 

− der Abwägung zugänglich, 
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Kriterium Grundlage der Wertung 
Gründe 

für die Wertung 
den Wasserschutzgebiets-
verordnungen des Münster-
landes sind Abgrabungen 
verboten) 

"Die zuständige Behörde 
kann von Verboten eine Be-
freiung erteilen" (§ 52 WHG) 

da Ausnahmeregelung 
− weiche Tabuzone, da die 

Voraussetzungen der 
Ausnahme nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
können 

Große zusammenhän-
gende Waldflächen 
(größer 10 ha) 

"Waldgebiete dürfen nur für 
andere Nutzungen in An-
spruch genommen werden, 
wenn die angestrebten Nut-
zungen nicht außerhalb des 
Waldes realisierbar sind" (Ziel 
B.III.3.21 LEP) 

"In waldarmen Gebieten ist … 
auf eine Waldvermehrung 
hinzuwirken" (Ziel B.III.3.23 
LEP) (Münsterland ist wald-
arme Region) 

Die Umwandlung von Wald 
bedarf der Genehmigung und 
soll unter bestimmten Vo-
raussetzungen versagt wer-
den (§ 9 Bundeswaldgesetz, 
§ 39 Landesforstgesetz) 
 

− Tabuzone, da entgegen-
stehendes LEP-Ziel und 
Genehmigung nur unter 
bestimmten Vorausset-
zungen  

− der Abwägung zugänglich, 
da Ausnahmeregelung 

− weiche Tabuzone, da Be-
darf nach zusätzlichen 
Abgrabungsflächen mittel-
fristig neu beurteilt wird 
und dann große zusam-
menhängende Waldflä-
chen im Schutzgrad hinter 
anderen weichen Tabuzo-
nen mit fachgesetzlichen 
Nutzungsverboten zurück-
stehen und da die Abwe-
senheit von Versagens-
gründen nicht abschlie-
ßend beurteilt werden 
kann 

Waldflächen mit be-
sonderen Funktionen 
(Waldbiotopschutz, 
Naturwaldzellen, Saat-
gutbestände, Wildnis-
gebiete) 

"Grundsätzlich zu vermeiden 
sind Waldinanspruchnahmen 
in den Fällen, wo nach indivi-
duellen Umständen kein Er-
satz möglich ist" (S. 27 Forst-
licher Fachbeitrag) 

"Vorliegende Fachbeiträge 
sind bei der Erarbeitung von 
Raumordnungsplänen zu be-
rücksichtigen" (§12 LPlG) 

− Tabuzone, da entgegen-
stehende Forderung des 
Fachbeitrags 

− der Abwägung zugänglich, 
da Fachbeiträge nur zu 
berücksichtigen sind 

− weiche Tabuzone, da 
möglicher Ersatz nicht ab-
schließend beurteilt wer-
den kann 

BSN Ziele des LEP (B.III.2.2) 

u.a. "sie dürfen für Nutzun-
gen, die diese Zielsetzungen 
beeinträchtigen, nur in An-
spruch genommen werden, 
wenn die angestrebte Nut-
zung nicht an anderer Stelle 

− Tabuzone, da LEP-Ziel 
− der Abwägung zugänglich, 

da Ausnahmeregelung 
− weiche Tabuzone, da Be-

darf nach zusätzlichen 
Abgrabungsflächen mittel-
fristig neu beurteilt wird 
und dann BSN im Schutz-
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Kriterium Grundlage der Wertung 
Gründe 

für die Wertung 
realisierbar ist" (Ziel B.III.2.22 
LEP) 

grad hinter anderen wei-
chen Tabuzonen mit fach-
gesetzlichen Nutzungs-
verboten zurückstehen 

Kurgebiete, Erho-
lungsgebiete 

Voraussetzungen für Kurorte: 
u.a. "der Schutz des Kurge-
bietes, der Gesundheitsein-
richtungen, des Erholungs-
wertes und der therapeuti-
schen Möglichkeiten vor 
schädlichen Einwirkungen" (§ 
3 Kurortegesetz) 

"Die staatliche Anerkennung 
kann widerrufen werden, 
wenn eine der Voraussetzun-
gen … nicht nur vorüberge-
hend entfallen ist" (§ 20 Kur-
ortegesetz) 

− Tabuzone, da gesetzlicher 
Schutzauftrag 

− der Abwägung zugänglich, 
da kein Verbot der Inan-
spruchnahme 

− weiche Tabuzone, da 
Schutzauftrag nicht ab-
schließend beurteilt wer-
den kann 

Schutzwürdige Böden 
der Stufe 3 

"Böden, welche die Boden-
funktionen … im besonderen 
Maße erfüllen, sind beson-
ders zu schützen"  
(§ 1 LBodSchG) 
 

− Tabuzone, da gesetzlicher 
Schutzauftrag 

− der Abwägung zugänglich, 
da kein Verbot der Inan-
spruchnahme 

− weiche Tabuzone, da die 
Reichweite des Schutzauf-
trags nicht abschließend 
beurteilt werden kann 

Landschaftsbildeinhei-
ten von herausragen-
der Bedeutung 

In Landschaftsbildeinheiten 
von herausragender Bedeu-
tung sind "neue, raumwirk-
same Flächeninanspruch-
nahmen … zu vermeiden" (S. 
191 Fachbeitrag des LANUV) 

"Vorliegende Fachbeiträge 
sind bei der Erarbeitung von 
Raumordnungsplänen zu be-
rücksichtigen" (§12 LPlG) 

− Tabuzone, da Forderung 
des Fachbeitrags 

− der Abwägung zugänglich, 
da Fachbeiträge nur zu 
berücksichtigen sind 

− weiche Tabuzone, da 
Raumwirksamkeit und be-
einträchtigende Wirkung 
nicht abschließend beur-
teilt werden können 

Sonstige Biotopver-
bundflächen von her-
ausragender Bedeu-
tung (Stufe 1) 

"Der Biotopverbund besteht 
aus Kernflächen, Verbin-
dungsflächen und Verbin-
dungselementen" 

"Die erforderlichen Kernflä-
chen, Verbindungsflächen 
und Verbindungselemente 
sind … durch planungsrecht-
liche Festlegungen … zu si-

− Tabuzone, da gesetzliche 
Sicherungsanforderung 
und LEP-Ziel 

− der Abwägung zugänglich, 
da kein Verbot der Inan-
spruchnahme und Aus-
nahmeregelung für BSN 

− weiche Tabuzone, da 
Reichweite des Siche-
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Kriterium Grundlage der Wertung 
Gründe 

für die Wertung 
chern, um den Biotopverbund 
dauerhaft zu gewährleisten" 
(§ 21 BNatSchG)  

"Gebiete für den Schutz der 
Natur … sind für den Aufbau 
eines landesweiten Bio-
topverbundes zu sichern" 
(Ziel B.III.2.22 LEP) 

rungsauftrag nicht ab-
schließend beurteilt wer-
den kann   

Flächen, die für die 
Gewinnung von Wind-
energie genutzt wer-
den 

Raumordnungskataster − Tabuzone, da Flächen auf 
absehbare Zeit nicht zur 
Verfügung stehen 

− der Abwägung zugänglich, 
da im Einzelfall Kombina-
tion der Nutzungen mög-
lich ist 

− weiche Tabuzone, da Ein-
zelfall nicht abschließend 
beurteilt werden kann 
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• 2. Stufe : Weitere Kriterien 

Kriterium Begründung 

Erweiterung vor Neuaufschluss "Die Abbaubereiche sollen in Zuordnung 
zu bislang dargestellten Bereichen für 
den oberirdischen Abbau von Boden-
schätzen räumlich konzentriert werden" 
(Ziel V.IV.2.2.3 LEP) 

In einer Unternehmerbefragung und im 
Beteiligungsverfahren genannte Inte-
ressenflächen der Abgrabungsunter-
nehmen 

Die Berücksichtigung dieser Flächen 
stellt sicher, dass für möglichst viele dar-
gestellte Bereiche auch ein Abgrabungs-
interesse besteht und damit der Zweck 
der Darstellung, langfristig die Versor-
gung mit Rohstoffen sicherzustellen, er-
füllt wird. 

Rohstoffmächtigkeit / Überlagerung des 
Rohstoffvorkommens 

"Flächeninanspruchnahme im Freiraum 
ist zu begrenzen" (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG) 

Räumlich ausgewogene Verteilung Minimierung der Belastung durch die 
notwendigen Transportwege 

Erholungs- und Freizeitnutzung "Überwiegend durch bauliche Anlagen 
geprägte Freizeiteinrichtungen sollen … 
räumlich und funktional auf Siedlungsbe-
reiche ausgerichtet werden" 
(ZielC.V.2.5 LEP) 
Die Berücksichtigung einer Ausrichtung 
auf Siedlungsbereiche, ermöglicht eine 
entsprechende Nachfolgenutzung. 

Ökologisch wertvolle Flächen 
− punkt- und linienförmige geschützte 

Landschaftsbestandteile 
− Landschaftsschutzgebiete 
− punkt- und linienförmige Vorkommen 

planungsrelevanter Arten 
− Waldflächen (kleiner 10 ha) 
− schutzwürdige Böden der Stufe 1-2 
− Landschaftsbildeinheiten von beson-

derer Bedeutung 
−  sonstige Biotopverbundflächen von 

besonderer Bedeutung (Stufe 2) 

In den Gebieten besteht ein Schutzbe-
dürfnis zugunsten ökologischer Belange. 
Dieses Schutzbedürfnis kann im Einzel-
fall gegenüber bestimmten Gesichts-
punkten, die für eine Darstellung als Ab-
grabungsbereich sprechen zurückste-
hen. Daher werden diese Gebiete nicht 
pauschal als weiche Tabuzonen beur-
teilt, die für die Sicherung der Roh-
stoffversorgung nicht zur Verfügung ste-
hen, sondern einer Einzelfallbetrachtung 
unterzogen. 
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• 3. Stufe : Substanzgebot 

Eine Konzentrationszonenplanung ist nur dann zulässig, wenn sich die betroffene 
Nutzung - hier: die Rohstoffgewinnung - an den positiv festgesetzten Standorten ge-
genüber mit ihnen nicht vereinbaren Nutzungen durchsetzt und ihr in substantieller 
Weise Raum verschafft wird (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 07.12.2009 - 
20 A 628/05). 

Dieser Anforderung entspricht die Planung der BSAB in diesem Regionalplan. Sie 
sichert die langfristige Versorgung mit heimischen Rohstoffen entsprechend den 
Vorgaben des geltenden LEP NRW wie auch des Entwurfs des LEP NRW vom Juni 
2013 durch Festlegung von BSAB mit einer dem LEP(-Entwurf) gerecht werdenden 
Versorgungsreichweite. 

Durch die Darstellung als Vorranggebiete, in denen konkurrierende Nutzungen aus-
geschlossen sind, ist sichergestellt, dass sich die Nutzung für die Rohstoffgewinnung 
in diesen Bereichen durchsetzen kann.  

Dem Substanzgebot wird zudem auch dadurch Geltung verschafft, dass bei der Flä-
chenauswahl besonders auf die Mächtigkeit der festgelegten Rohstofflager und damit 
auf ihre Ergiebigkeit geachtet wurde. 

Zusätzlich wird dem Belang des Rohstoffabbaus dadurch eine hohe Durchsetzungs-
fähigkeit verschafft, dass konfliktträchtige Flächen als weiche Tabuzonen aus der 
Potentialfläche herausgenommen wurden. 

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung für Grundstückseigen-
tümer und Abgrabungsunternehmen die Möglichkeit bestand, Interesse an der Nut-
zung von Grundstücken für Abgrabungszwecke anzumelden, und auf entsprechende 
Äußerungen - wenn auch nicht immer in vollem Umfang - durch Festlegung oder Er-
weiterung von BSAB reagiert wurde. 

Wegen der hohen Aufmerksamkeit, die das Fortschreibungsverfahren in der Öffent-
lichkeit gefunden hat, ist davon auszugehen, dass das aktuelle Interesse an der Nut-
zung von Flächen für die Zwecke der Rohstoffgewinnung erkannt und durch Darstel-
lung von Abgrabungsbereichen mit hinreichender Substanz berücksichtigt worden ist. 
Künftiges Abgrabungsinteresses kann durch Änderungen des Regionalplans Rech-
nung getragen werden, zu denen der Träger der Regionalplanung durch ein entspre-
chendes Ziel im LEP-Entwurf bei Unterschreiten bestimmter Mindestreichweiten ver-
pflichtet wird. 
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